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Staat, Wettbewerb, 

Selbstverwaltung – 

wie organisiert man 

soziale Sicherheit?

Einleitung zum Schwerpunkt:

von Kai Burmeister und Felix Welti

ó ó

»
Die Diskussionen der letzten Jahre um 
So zialpolitik waren meist auf Verteilung 
und Umverteilung zugespitzt worden: Wer 

fi nan ziert die sozialen Sicherungssysteme, wer 
bekommt Leistungen? Vor allem anhand dieser 
Fragen wird auch über Grundsicherung und über 
die Bürgerversicherung diskutiert. Die Frage, wie 
soziale Sicherheit organisiert sein sollte, tritt da-
hinter zurück. Allenfalls bei der Alterssicherung 
wurde diskutiert, ob umlagefi nanzierte öffentliche 
Systeme oder kapitalgedeckte private Systeme 
vorzuziehen seien. Mit der Finanzmarktkrise soll-
ten sich zumindest die Argumente radikaler Be-

fürworterInnen der Privatisierung erledigt haben. 
Doch geht es auch bei der Alterssicherung nicht 
nur darum, dass soziale Sicherheit nicht über ris-
kante Anlagen vermittelt werden kann. Wichtig 
ist auch, dass für Sicherungsziele weniger Mittel 
zur Verfügung stehen, wenn noch die Renditean-
sprüche des Versicherers zu befriedigen sind und 
dass der Wettbewerb der Anbieter privater Alters-
sicherung kaum geeignet ist, Transparenz über 
Mittel und Ergebnisse ihrer Angebote zu vermit-
teln. Auch ist aus deutschen und internationalen 
Vergleichen bekannt, dass private Systeme der 
Alterssicherung wegen des Aufwands für Werbung 
und Vertrieb weit höhere Verwaltungskosten ha-
ben als öffentliche Pfl ichtsysteme. Die öffentliche 
Förderung der privaten Altersvorsorge nach der 
Riester-Reform zeigt sich dabei als wenig funktio-
nal, um Altersarmut zu vermeiden. Sie erreicht im 
Wesentlichen die ohnehin vorsorgefähigen bes ser 
gestellten Rentenversicherten und BeamtInnen 
anstatt armutsvermeidende Rentenpolitik inner-
halb des allgemeinen Systems zu fi nanzieren. Staat-
liche Fördermittel sind in die Kapitalmärkte und 
zur Mittelschicht gepumpt worden, statt die Ren-
ten  lücken von Niedrigverdienern und Arbeitslosen 
zu schließen. 

Es wäre unzureichend, die Alternative zur Orga-
nisation sozialer Sicherheit auf die Frage „Staatlich 
oder privat?“ zu verkürzen. Nicht jede öffentliche 
Form der sozialen Sicherheit ist staatlich. Die 
meisten Sozialleistungsträger in Deutschland sind 
nicht Teil der unmittelbaren Staatsverwaltung, 
sondern als Sozialversicherungsträger in sozialer 
Selbstverwaltung, als Fürsorgeträger zumeist in 
kommunaler Selbstverwaltung organisiert. Gewerk-
schaften und Sozialdemokratie haben sich tradi-
tionell prägend in der Gestaltung dieser Systeme 
beteiligt. Nicht jede privatrechtliche Einrichtung 
der sozialen Sicherheit ist profi torientiert. Tarifl ich 
oder betrieblich vereinbarte betriebliche Altersvor-
sorge ergänzt die gesetzliche Rentenversicherung, 
geprägt von den Tarifparteien. Gemeinnützige 
Dienste und Einrichtungen der Wohlfahrtsverbän-
de sind relevant für Krankenversorgung, Pfl ege, 
Rehabi litation und Teilhabe behinderter Menschen 
sowie Kinder- und Jugendhilfe. Hier engagieren 
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sich die AWO und andere Organisationen der 
sozialen Selbsthilfe. Die soziale Sicherheit ist also 
ein klassisches Feld, in dem sich politische und 
gesellschaftliche Kräfte zwischen Staat und Gesell-
schaft entfalten können, soziale und politische 
Teilhabe sich verschränken. Für das sozialpolitische 
Konzept einer sozialen Demokratie, eines demo-
kratischen Sozialismus ist das bedeutend, wenn 
nicht die Gesellschaft verstaatlicht werden soll, 
sondern soziale Bedarfslagen gesellschaftlich ge-
regelt wer den sollen, ohne sie dabei der Verwer-
tung des ökonomischen Kapitals zu überlassen.

»
Es scheint, dass diese Aspekte der Organisa-
tion sozialer Sicherheit in den sozialdemo-
kratisch mitgestalteten Reformen der letz-

ten fünfzehn Jahre nur wenig beachtet worden 
sind, wenn man nicht sogar vom Gesundheits-
strukturgesetz 1992 mit dem Kassenwettbewerb 
über die Rentenreform 2001, die Hartz-Reformen 
2003 bis zum Wettbewerbs-Stärkungsgesetz 2007 
eine Grundlinie erkennen will, die Markt und Staat 
gleichermaßen gegenüber verschiedenen For-
men der Selbstverwaltung und der Organisatio-
nen des ge meinnützigen Sektors gestärkt hat. 
Regierende SozialdemokratInnen in Bund und 
Ländern haben in dieser Zeit Misstrauen gegen 
Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbände und 
auch gegen ihre eigene kommunale Ebene kulti-
viert und ihre sozialpoliti schen Gestaltungsmög-
lichkeiten zurückgedrängt. Die gängige Rede von 
den „verkrusteten Strukturen“ hat dabei einen sehr 
realen Hintergrund. Doch wurden alte bürokrati-
sierte Strukturen in kommunaler und sozialer 
Selbstverwaltung und Wohlfahrt nicht zu Gunsten 
erweiterter Partizipation der Betroffenen, sondern 
eher zu Gunsten neuer Bürokratie in immer los-
gelöster agierenden Krankenkassen, in den Ar-
beitsgemeinschaften nach SGB II, in der Privatver-
sicherung oder in der Qualitätssicherungs- und 
Zertifi zierungs-Industrie des sozialen Sektors er-
setzt. Zentrale Steuerung mit verstärktem unmit-
telbar politischem Einfl uss prägt auch die Orga-
nisationsreformen der Bundesagentur für Arbeit 
und der neuen Spit zenverbände in der Renten-, 
Kranken- und Unfall versi cherung. Gesellschaftli-

cher und dezentraler Regulierung mehr Raum zu 
geben, stand nicht auf der politischen Agenda. Die 
Föderalismus-Reform hat zwar die Bundesgesetz-
gebung im Bereich der Fürsorge erschwert, doch 
zeigen weder Bund noch Länder starkes Interesse 
daran, dass die Infrastruktur der sozialen Sicher-
heit wieder stärker in den Ländern und Kommunen 
politisch gestaltet werden kann. 

»
Gerade die Grundsicherung für Arbeitsu-
chende („Hartz IV“) wird zwar stark unter 
dem Aspekt ihrer Verteilungswirkungen 

diskutiert. Über die Organisationsform wird jedoch 
wenig gesprochen. Die geteilte Zuständigkeit für 
Arbeitslose und Arme zwischen dem Sozialversi-
cherungsträger Bundesanstalt für Arbeit und den 
kommunalen Trägern der Sozialhilfe war sicher 
reformbedürftig. Aus der konkreten Ausgestaltung 
sind aber sowohl die soziale Selbstverwaltung in 
der Bundes agentur wie die kommunale Selbstver-
waltung geschwächt hervorgegangen. Die beispiel-
lose Kla gewelle bei den Sozialgerichten ist nur zum 
Teil auf politisch und rechtlich strittige Fragen der 
Leistungshöhe, zu einem erheblichen Anteil aber 
auf eine fragwürdige Qualität der Verwaltung 
zurückzuführen, die keinem Selbstverwaltungsor-
gan Rechenschaft schuldet, sondern in ihrer Selbst-
bezogenheit weder im Arbeitsmarkt noch in der 
Kommune verankert ist. Die Zusammenarbeit von 
Bundesagentur-Verwaltung und Kommu nal verwal-
tung in den Arbeitsgemeinschaften wurde vielfach 
als institutionalisierte Verantwortungslo sigkeit 
eingestuft und schließlich vom Bundesverfassungs-
gericht eben wegen der unklaren Zuordnung von 
Verantwortlichkeiten als verfassungswidrig ange-
sehen. Doch haben Bund und Länder sich gemein-
sam entschieden, die Arbeitsgemeinschaften 
durch Änderung des Grundgesetzes fortzuschrei-
ben. Die neuen Logiken der scheinbar erfolgsorien-
tierten Steuerung in Argen und Bundesagentur 
haben im Übrigen vor allem bewirkt, dass diese 
sich um leicht vermittelbare Arbeitslose mit kurz-
fristigen Maßnahmen kümmern, während die 
tatsächlichen Problemgruppen des Arbeits marktes 
vielfach außen vor bleiben und die betrieblichen 
und tarifl ichen AkteurInnen zu wenig unterstützt 
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werden. Günther Schmid zeigt anhand der Wei-
terbildung auf, dass eine nachhalti ge Arbeits-
marktpolitik in neuen Formen andere Schwer-
punkte setzen muss. Die kommunale Sozial politik 
ist dagegen auf Armutspolitik beschränkt, kann 
dabei aber den regionalen Arbeitsmarkt kaum 
beeinfl ussen. Joachim Schuster stellt am Beispiel 
Bremens dar, welche Handlungsspielräume der 
sozialdemokratischen Sozialpolitik auf der Ebene 
von Kommune und Land noch bleiben.

»
Nicht nur hier, auch in der Sozialversiche-
rung erscheinen die einmal aufs Gleis 
gesetzten Träger der sozialen Sicherheit 

immer weniger als von gesellschaftlichen Inter-
essen abgeleitete und kontrollierte Institutionen, 
sondern als Träger eigener Interessen am Erhalt 
ihrer selbst, die der Bundesgesetzgeber mühsam 
zu steuern versucht. Ein Beispiel hierfür sind die 
Krankenkassen, Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, die der Gesetzgeber in einen Wettbewerb 
geschickt hat, der seine politisch deklamierten 
Ziele einer besseren Versorgungsqualität und nie-
drigerer Verwaltungskosten nicht erreicht, sondern 
stattdessen gesundheitspolitisch unerwünschte 
Ziele wie Risikoselektion zu Lasten chronisch kran-
ker Versicherter produziert hat und die gemein-
same Verantwortung für die Infrastruk tur der 
Gesundheitsversorgung erschwert. Der zum Jah-
reswechsel startende Gesundheitsfonds mit ei-
nem morbiditätsorientierten Ausgleich zwischen 
den Krankenkassen bietet durchaus Ansätze, die-
se Probleme anzugehen, droht aber zugleich die 
aus sozialdemokratischer Sicht unerwünschten 
Nebenfolgen des Wettbewerbs wieder zu verschär-
fen. Bernard Braun schildert kritisch die Situation 
der sozialen Selbstverwaltung in den Krankenkas-
sen und die Diskussion um ihre Reform, Thomas 
Gerlinger, Kai Mosebach und Rolf Schmucker ana-
lysieren und bewerten die Folgen des Gesundheits-
fonds und Wolfgang Wodarg entwickelt eine Alter-
native zur bisherigen Ausrichtung am Kassenwett-
bewerb. In den drei Beiträgen wird deutlich, dass 
die Umwandlung der Krankenkassen von selbst-
verwalteten Institutionen der sozialen Sicherheit 
zu Unternehmen mit eigenen Interessen schon 

weit fortgeschritten ist und dass die Privatisierung 
und Kapitalisierung der gesetzlichen Krankenver-
sicherung eine mögliche Konsequenz ist. Dies 
zeigt, dass die Auseinandersetzung um die Bürger-
versicherung für Gesundheit und Pfl ege nicht nur 
ein Konflikt um die solidarische Finanzierung, 
sondern auch um das künftige Organisationsprin-
zip der sozialen Sicherheit ist. Sollen die fi nanziel-
len Mittler sozialer Sicherheit mit einem Eigen- 
und Gewinninteresse ausgestattet werden oder 
wird der Wettbewerb auf die Dienste und Einrich-
tungen des Sozial- und Gesundheitswesens konzen-
triert? Wird die Diskussion ordnungspolitisch prä-
zise geführt, könnten nicht nur Sozialdemokra-
tInnen, sondern auch refl ektierte Liberale und 
Konser va tive zu dem Ergebnis kommen, dass eine 
regio na li sierte Einheitsversicherung einen trans-
parente ren und politisch besser steuerbaren 
Ordnungsrahmen für einen Gesundheitsmarkt 
bildet, zu dessen Leistungen alle Zugang haben. 
Jedenfalls gilt es, die anstehenden Richtungsent-
scheidungen in der Gesundheitspolitik in der 
sozialdemokratischen Programmdebatte und im 
Wahlkampf zu thematisieren. 

Die Voraussetzungen der Diskussion sind gut: 
Solidarischer Ausgleich zwischen jung und alt, 
gesund und krank, arm und reich hat in der Be-
völkerung hohe Zustimmung. Banken und Privat-
versicherung werden nicht mehr als Alternative 
zu öffentlich kontrollierten Institutionen der so-
zialen Sicherheit wahrgenommen. Bürokratie und 
Selbstbeschäftigung der bestehenden öffentlichen 
Institutionen sind dagegen der wunde Punkt des 
real existierenden Sozialstaats. Die Linke in der 
Sozialdemokratie tut deshalb gut daran, sich hier 
nicht auf „Staat statt Markt“ reduzieren zu lassen, 
sondern den Kräften der solidarischen Selbsthilfe, 
kommunalen und sozialen Selbstverwaltung Raum 
zur Entfaltung zu schaffen. ó
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